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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Modellfunktion Expertentum umfasst die selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung von

anspruchsvollen, vernetzten, komplexen und häu0g auch kontroversiellen Problemstellungen im jeweiligen

Fachbereich, der Erledigung erteilter Aufträge und der Durchführung übertragener Projekte. Zu diesen Aufgaben

gehören insbesondere die fachliche Analyse und Prüfung von Sachverhalten, die Entwicklung von Konzepten und die

Vorbereitung und das Tre9en von komplexen Entscheidungen, wobei Planungs- und Koordinationsaufgaben

(Fachführung) regelmäßig mitumfasst sind. Dies erfordert abstraktes, analytisches Denken, genaue Kenntnisse der

fachlichen und/oder gesetzlichen Grundlagen und die Übernahme von Verantwortung zu getro9enen Feststellungen,

Entscheidungen und übertragenen Projekten.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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